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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Bebauungsplan „Roseliesstraße -Ost“, RA 26  
Stadtgebiet östlich der Roseliesstraße 
Satzungsbeschluss 
 
 
„1.  Der Bebauungsplan „Roseliesstraße-Ost“, RA26, wird in der während der Sitzung 

ausgehängten Fassung gem. § 10 (1) BauGB (Baugesetzbuch) als Satzung 
beschlossen. 

 
2.  Die zugehörige Begründung wird beschlossen.“ 
 
 
 



2 

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel 
 
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Roseliesstraße-Ost“, RA 26, wurde vom 
Verwaltungsaussschuss am 07. Dezember 2010 gefasst mit dem wesentlichen Ziel, eine 
öffentliche Verkehrsfläche für die Erschließung kleinteiliger Nutzungen zu sichern.  
 
Der Bebauungsplan dient einer Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne von § 13 a BauGB. Das 
Planverfahren wurde daher im beschleunigten Verfahren unter Anwendung der Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Von der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie sonstigen Stellen gemäß § 4 (1) BauGB und der 
frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und Erörterung nach § 3 (1) BauGB wurde daher 
abgesehen. Für die Öffentlichkeit bestand jedoch in der Zeit vom 9. Dezember 2010 bis 17. Januar 2011 
die Möglichkeit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung unterrichten zu lassen und sich 
zu der Planung zu äußern. 
 
Das Verfahren selbst wird auf Kosten des Grundstückseigentümers durchgeführt, die 
Kostenübernahme ist in einem Planerkostenvertrag geregelt worden. 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffen tlicher Belange sowie sonstigen Stellen 
gemäß § 4 (2) BauGB 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB sowie 
sonstigen Stellen wurde in der Zeit vom 4. Februar bis 4. März 2011 durchgeführt. 
 
Die Stellungnahmen sind in Anlage 4 aufgeführt und mit einer Stellungnahme der Verwaltung versehen. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Am 21. Juni 2011 wurde die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen und in der 
Zeit vom 1. Juli bis 2. August 2011 durchgeführt. 
 
Während dieser Zeit sind keine Stellungnahmen eingegangen; insofern ist auch keine Abwägung 
erforderlich. 
 
Empfehlung 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Bebauungsplan „Roseliesstraße-Ost“, RA 26, als Satzung sowie die 
Begründung zu beschließen. 
 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1:     Übersichtskarte  
Anlage 2 a:  Zeichnerische Festsetzungen 
Anlage 2 b:  Planzeichenerklärung 
Anlage 3:     Begründung 
Anlage 4:     Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB  
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Bebauungsplan RA 26 Roseliesstraße-Ost  Begründung, Stand: 11.03.2011 
   Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 
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Bebauungsplan RA 26 Roseliesstraße-Ost  Begründung, Stand: 11.03.2011 
   Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 


 


1 Rechtsgrundlagen  - Stand: 2. November  2011 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479) 


 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 


1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
in der Fassung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830, zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2011 (BGBl. I S. 1474) und Art. 2 des 
Gesetzes vom 21. Juli 2011 (BGBl. I S. 1475) 


 


1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1986) 


 


1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBl. I 
S. 1986) 
 


1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 


1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Art. 26 des Gesetzes vom 13. Oktober 2011 (Nds. GVBI. S. 353) 


 


1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 


vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 29 
Nr. 1 des Gesetzes vom 13. Oktober 2011 (Nds. GVBl. S. 353) 


 
 
2 Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 


 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 und im Regionalen 
Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig (RROP) ist 
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Bebauungsplan RA 26 Roseliesstraße-Ost  Begründung, Stand: 11.03.2011 
   Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 


 


die Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgit-
ter als Oberzentrum der Region verbindlich festgelegt. Die Sicherung und 
Schaffung von ausreichendem Wohnraum entsprechen den im Landesrau-
mordnungsprogramm festgelegten Zielsetzungen. Das Regionale Raumord-
nungsprogramm (2008) für den Großraum Braunschweig sieht für das Pla-
nungsgebiet keine Festlegungen vor (nachrichtliche Darstellung als „vorhan-
dener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich“). Aller-
dings ist es in das Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung einbezogen. 


 
2.2 Flächennutzungsplan  


 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt der Flächennutzungs-
plan der Stadt Braunschweig in der Fassung der Bekanntmachung vom  
24. August 1978. Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung für das Plan-
gebiet gewerbliche Bauflächen dar. 


 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes können aus diesen Dar-
stellungen entwickelt werden. 


 
2.3 Bebauungspläne 


 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt der Bebauungsplan 
„Roselies-Kaserne“, RA 25, vom 9. Oktober 2010, der hier ein Mischgebiet 
MI festsetzt. 
 
 


3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Der Bebauungsplan RA 25 aus dem Jahr 2009 setzt für die Baufelder östlich 
der Roseliesstraße ein Mischgebiet fest. Da gebietstypisch innerhalb dieses 
Baugebietes neben Wohnen auch gewerbliche Nutzungen  möglich sein soll-
ten, wurde das System der öffentlichen Erschließung mit der Beschränkung 
auf eine Stichstraße relativ grobmaschig festgesetzt. 
 
Nach Abbruch eines großen Teils der Bestandsgebäude der ehem. Roselies-
Kaserne verfolgen die Vorhabenträger entgegen der ursprünglichen Planung, 
im zentralen Bereich des festgesetzten Mischgebietes Wohngrundstücke 
statt überwiegend gewerbliche Nutzungen unterzubringen.  Diese vorwie-
gend kleinteiligen Nutzungen können über die im Bebauungsplane RA 25 
festgesetzten Verkehrsflächen nicht hinreichend erschlossen werden, sodass 
die erforderlichen zusätzlichen Verkehrsflächen mit diesem Bebauungsplan 
gesichert werden sollen. 


 
Planungsziel des Bebauungsplanes „Roseliesstraße-Ost“, RA 26, ist lediglich 
die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche; sämtliche darüber hinaus-
gehenden Festsetzungen des geltenden Bebauungsplanes „Roselies-
Kaserne“, RA 25, werden nicht geändert und sollen weiterhin gelten. Das be-
deutet, dass neben dem Anteil der vorgesehenen Wohnbebauung auch wei-
terhin noch ein ausreichender Flächenanteil für die Umsetzung der gewerbli-
chen Nutzungen in dem Mischgebiet vorhanden sein muss. 
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Bebauungsplan RA 26 Roseliesstraße-Ost  Begründung, Stand: 11.03.2011 
   Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 


 


 
 
4 Umweltbelange 


 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne 
von § 13a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht die Sicherung einer öffentli-
chen Verkehrsfläche zur Erschließung von kleinteiligen Grundstücken vor. Es 
handelt sich somit um eine Maßnahme der Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen. Durch die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche wird eine Ver-
änderung von zulässiger Grundfläche nicht berührt. Die durch die festgesetz-
te Verkehrsfläche zu erwartende Versiegelung beträgt ca. 2.500 m². Andere 
Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang aufgestellt werden, liegen nicht vor. Vorhaben, die der 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, 
werden durch den Bebauungsplan nicht ermöglicht. Anhaltspunkte für die 
Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten sind nicht erkennbar. 
Die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
sind somit erfüllt. 


 
Im Verfahren nach § 13a BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt 
und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der Eingriffs-
regelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein na-
turschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen. 
 
Umweltbelange, die über die Aussagen im Umweltbericht des Ursprungs- 
bebauungsplanes hinausgehen und mit der Planung in Berührung stehen, 
sind nicht bekannt. 


 
 
5 Begründung der Festsetzungen 
 
5.1 Straßenverkehrsflächen 


 
Das Plangebiet wird für den motorisierten Individualverkehr (MIV) über zwei 
Anbindungen an die Roseliesstraße erschlossen. Die in der Form eines 
Einhangs konzipierte Straße (Planstrasse B) wird ihrer Erschließungsfunktion 
entsprechend als Mischverkehrsfläche gestaltet und als verkehrsberuhigter 
Bereich ausgewiesen. 
 
Die Straße grenzt in ihrem östlichen Verlauf direkt an eine zukünftige öffentli-
che Grünfläche an. Damit werden – wie bereits im Bereich des Wohngebie-
tes auf dem ehem. Kasernengelände vorgesehen – auch an dieser Stelle die 
grünordnerischen Strukturen unter der Berücksichtigung von Sicherheitsas-
pekten aufgenommen. 
 


 
Als Ausgleich für den Verlust von Parkplätzen in der Roseliesstraße durch 
die Einmündung der Planstraße B wird eine entsprechende Zahl von öffentli-
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Bebauungsplan RA 26 Roseliesstraße-Ost  Begründung, Stand: 11.03.2011 
   Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 


 


chen Parkplätzen im Bereich der südlichen Einmündung in die 
Roseliesstraße (Planstraße A) festgesetzt. 


6 Gesamtabwä gung 
 


Um auf die weiterhin vorhandene private Nachfrage nach Baugrundstücken 
auf der Fläche der ehemaligen Roselieskaserne reagieren zu können, wird 
das in dem Bebauungsplan RA 25 festgesetzte Baufeld für das Mischgebiet 
durch eine öffentliche Verkehrsfläche  in Form eines Einhangs zusätzlich er-
schlossen. Somit ist neben der gewerblichen Nutzung eine Erschießungs-
möglichkeit für  kleinteiligere Wohnnutzung gegeben.  
 
Die im Bebauungsplan RA 25 enthaltenen Festsetzungen betreffend Art und 
Maß der baulichen Nutzung und die Gestaltungssatzung werden nicht verän-
dert.  
 
Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene 
Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen vereinbar und gewährleistet eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung. Insbe-
sondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Eigentumsbil-
dung, die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Fortentwicklung vorhan-
dener Ortsteile sowie die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Pla-
nung miteinander gerecht abgewogen worden.  
 
 


7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 
 


Absolute Werte 
Plangebiet insges.        0,25 ha        100,00 %  


 
Verkehrsflächen: 
Straßenverkehrsflächen   0,25 ha 100,00 % 
davon Planstraße A 0,02 ha     8,00 %  
davon Planstraße B 0,23 ha   92,00 % 
 


8 Wesentliche Auswirk ungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Maßnahmen 


 
Für die Verwirklichung des Baugebietes sind Erschließungsmaßnahmen wie 
Erweiterung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen und Bau der 
Erschließungsstraßen erforderlich. 
 


8.2 Kosten und Finanzierung 
 
Im Zusammenhang mit dem bestehenden Bebauungsplan „Roselies-
Kaserne“, RA 25, wurde mit den Investoren auch ein Erschließungsvertrag 
abgeschlossen. Für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsfläche durch den 
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Bebauungsplan RA 26 Roseliesstraße-Ost  Begründung, Stand: 11.03.2011 
   Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 


 


nunmehr vorgesehenen Bebauungsplan „Roseliesstraße-Ost“, RA 26, soll 
der bestehende Erschließungsvertrag des Bebauungsplanes „Roselies-
Kaserne“, RA 25, westlicher Teilbereich, angepasst werden; insofern ist kei-
ne weitere Gremienbeteiligung für die Änderung des Erschließungsvertrages 
erforderlich. 
 
Die Investoren haben sich darüber hinaus mittels eines 
Planerkostenvertrages verpflichtet, sämtliche Kosten für das Bebauungs-
planverfahren „Roseliesstraße-Ost“, RA 26, zu übernehmen. 
 


 
9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 


die Grundlage bilden soll 
 
Bodenordnende Maßnahmen nach §§ 45 ff BauGB sind für den Bebauungs-
plan nicht erforderlich. 
 
Der Investor verpflichtet sich, vor der Anpassung des Erschließungsvertrages  
über einen Grundstücksübertragungsvertrag die öffentliche Verkehrsfläche 
an die Stadt Braunschweig kosten- und lastenfrei  abzugeben.  
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Fortgang ihrer Planung ein, damit unse-
rerseits entsprechende Strukturmaßnah-
men  eingeleitet werden können. 
 


 


 
 
 
 


Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen  


Stellungnahme Nr. 4 
Schreiben von  
BS|Netz, Taubenstraße 7, 38106 
Braunschweig  
vom 09. März 2011 


Stellungnahme der Verwaltung  


  


„zum genannten Planverfahren nehmen 
wir wie folgt Stellung: 


  
Stromversorgung  


 
Im Geltungsbereich verlaufen derzeit kei-
ne Versorgungseinrichtungen der 
BS|NETZ. Zur Erschließung ist eine Ver-
legung von Versorgungsleitungen in den 
Planstraßen A und B greplant. Wir gehen 
davon aus, dass es sich bei den Plan-
straßen um öffentliche Verkehrsflächen 
handelt, die nach dem Konzessionsver-
trag behandelt werden. Der Umfang er-
forderlicher Leitungsarbeiten richtet sich 
nach dem Leistungsbedarf der Bebau-
ung. 
 
Gasversor gung  
 
Das angrenzende Wohngebiet der ehe-
maligen Roselies-Kaserne –RA 25- wur-
de mit Fernwärme erschlossen. Eine 
Planungsabsicht mit Gas zu erschließen 
besteht nicht. 
 
Wasserversorgung  
 
Für die Trinkwasserversorgung im Gel-
tungsbereich ist der Wasserverband 
Weddel-Lehre zuständig. 
 
Da bislang keine Versorgungsleitungen in 
dem beschriebenen Gebiet existieren, 
können wir Ihnen leider keine Planausfer-
tigungen zur Verfügung stellen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und im Rahmen der Umsetzung 
des Bebauungsplanes berücksichtigt. 
 


Stellungnahme Nr. 5  
Schreiben von Stadtentwässerung 
Braunschweig GmbH  
Vom 03. März 2011 


 


  
„der Bebauungsplan Roseliesstraße-Ost 
RA 26 wurde im Zuge der Erschließung 
des vorhandenen Kasernengeländes als 
Mischgebiet geplant und durch die Bau-
träger so konzipiert, dass entwässerungs-
technische Belange aufgrund der großen 
Grundstücksgrößen in diesem Mischge-
biet anders gesehen wurden, als im öst-
lich anschließenden reinen Wohngebiets-
teil der ehemaligen Roselies-Kaserne. 
Auf eine zentrale Regenrückhaltung wur-
de im Mischgebiet verzichtet. Im Misch-
gebiet wurde als feste Größe  
25 l/sha für die Ableitung von Nieder-
schlagswasser vorgegeben. Dieser wert 
wurde festgeschrieben, weil das öffentli-
che Entwässerungsnetz, in welches das 
Mischgebiet entwässert wird, keine höhe-
ren spezifischen Abflussmengen zulässt. 
 
Zwischenzeitlich ist im Bebauungsplan-
gebiet eine öffentliche Entwässerungsan-
lage errichtet worden, die der oben ge-
nannten Abflussbegrenzung hydraulisch 
entspricht, die Kanalquerschnitte sind 
entsprechend klein dimensioniert. 
Die Niederschlagsentwässerung für pri-
vate Grundstücksflächen wird nach oben 
genannter Maßgabe erfolgen. Für die 
nun hinzukommenden öffentlichen Stra-
ßenflächen ist die gleiche Maßzahl an-
zuwenden und somit ist eine Regenrück-
halteanlage erforderlich. 
Dieser Umstand muss im Bebauungsplan 
Berücksichtigung finden. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und im Rahmen der Umsetzung 
des Bebauungsplanes berücksichtigt. 
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